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Präambel 
Die Alexander-Stift GmbH und die Alexander-Stift Dienste für Senioren gGmbH sind mildtätig und gemeinnützig 
anerkannte Gesellschaften. Ihre Tätigkeiten sind nicht auf Gewinn gerichtet. Sie sind  mit der Evangelischen Lan-
deskirche in Württemberg verbunden und gehören als Mitglieder zum Diakonischen Werk der evangelischen Lan-
deskirche Württemberg, Stuttgart. 
Das Alexander-Stift arbeitet im Geist des Evangeliums von Jesus Christus im Dienst christlicher Nächstenliebe. Es ist 
offen für Menschen aller Konfessionen, Weltanschauungen und Nationalitäten. Es pflegt, versorgt und betreut 
Bewohnerinnen und Bewohner entsprechend dem allgemein anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Erkennt-
nisse. 
 

Abschnitt I 
Art, Inhalt und Umfang der Leistungen 

 
§ 1 Vertragsgegenstand 

1. Auf der Grundlage dieses Vertrages erhält der Bewohner Leistungen der vollstationären Pflege, Leistungen der 
medizinischen Behandlungspflege, soziale Betreuung (im Rahmen der allgemeinen Pflegeleistung) und Leistungen 
der Unterkunft sowie Verpflegung. 
2. Art, Inhalt und Umfang der in Satz 1 genannten Leistungen und die hierfür von dem Bewohner zu entrichtende 
Vergütung ergeben sich unmittelbar und mit verbindlicher Wirkung für die Parteien dieses Vertrages aus: 

- dem Heimgesetz 
- dem 7. und 8. Kapitel des Sozialgesetzbuches XI („SGB XI“), 
- den Regelungen des Rahmenvertrages für vollstationäre Pflege gemäß § 75 SGB XI für das Land Baden-

Württemberg 
- den für die Einrichtung abgeschlossenen Pflegesatzvereinbarungen gemäß § 85 SGB  

in der jeweils gültigen Fassung. 
3. Die in Absatz 2 genannten Regelungen können in der Einrichtung eingesehen werden. 
4. Eine Änderung der in Absatz 2 genannten Bestimmungen wirkt sich unmittelbar auf den Inhalt dieses Vertrages 
aus. Gegebenenfalls sind die Vertragsparteien verpflichtet, den Vertrag der jeweiligen Änderung anzupassen. 
5. Die vorvertraglichen Informationen nach § 3 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz sind Grundlage dieses Ver-
trags. 
6. Leistungen, die von der Einrichtung nicht angeboten werden (Leistungsausschlüsse), werden in der Vereinbarung 
gemäß Anlage 1 aufgeführt. 
7. Art, Inhalt und Umfang der in Absatz 1 genannten Leistungen ergeben sich außerdem, soweit das im Rahmen 
der in Absatz 2 genannten zwingenden Regelungen zulässig ist, aus den nachfolgenden Bestimmungen dieses 
Vertrages. 
8. Die Einrichtung bietet dem Bewohner außerdem Zusatzleistungen an. Die Einzelheiten ergeben sich aus §12 
dieses Vertrages. 
 

§ 2 Vertragsbeginn 
1. Als Einzugstermin wird vereinbart:                         . 
2. Der Umzug in die Einrichtung ist Sache des Bewohners, soweit keine abweichende Vereinbarung (nach §12 Zu-
satzleistung und sonstige Leistungen) zwischen den Vertragsparteien getroffen wird. 
 

§ 3 Pflegeleistungen 
1. Die Einrichtung erbringt für den Bewohner die im Einzelfall erforderlichen Pflegeleistungen der jeweiligen       
Pflegestufe oder Pflegeklasse einschließlich der Leistungen der medizinischen Behandlungspflege und der sozialen 
Betreuung.  

 
2. Zuordnung zur Pflegestufe oder Pflegeklasse 

22.10.2009
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� 2.1 Da bei Aufnahme in die Einrichtung die Pflegestufe des Bewohners durch die Pflegekasse noch nicht festge-
stellt ist, hat die Einrichtung den Bewohner der voraussichtlichen Pflegeklasse 
    � Geringer Pflegebedarf 0G 
    � Pflegebedarf der Pflegestufe I (erheblich pflegebedürftig) 
    � Pflegebedarf der Pflegestufe II (schwer pflegebedürftig) 
    � Pflegebedarf der Pflegestufe III (schwerst pflegebedürftig) 
    � Pflegebedarf mit außergewöhnlich hohem und intensiven Pflegeaufwand im Sinne von § 43 Abs. 3 SGB XI 
zugeordnet. 
 
� 2.2 Der Bewohner hat aufgrund: 
des Leistungsbescheides der Pflegekasse     � keine Pflegestufe 
    � Pflegebedarf der Pflegestufe I (erheblich pflegebedürftig) 
    � Pflegebedarf der Pflegestufe II (schwer pflegebedürftig)  
    � Pflegebedarf der Pflegestufe III (schwerst pflegebedürftig) 
    � Pflegebedarf mit außergewöhnlich hohem und intensiven Pflegeaufwand im Sinne von § 43 Abs. 3 SGB XI  
 
� 2.3 Der Bewohner hat aufgrund der gemeinsamen Einschätzung der leitenden Pflegekraft und des medizinischen 
Dienstes vom:............. 
    � Pflegebedarf der Pflegeklasse 1 
    � Pflegebedarf der Pflegeklasse 2 
    � Pflegebedarf der Pflegeklasse 3 
    � Pflegebedarf mit außergewöhnlich hohem und intensiven Pflegeaufwand im Sinne von § 43 Abs. 3 SGB XI  
2.4 Stellt der medizinische Dienst nach der Aufnahme die Pflegestufe 0 fest, wird die Pflegestufe 1, im Pflegeheim 
in Neufürstenhütte die Stufe 0g, abgerechnet. 
2.5 Die Abrechnung erfolgt immer nach dem aktuellen Bescheid der Pflegekasse des Bewohners. Eine Änderung 
der Pflegestufen des Bewohners erfordert keine Änderung dieses Heimvertrages.  

 
3. Art, Inhalt und Umfang der Pflegeleistungen 
3.1 Art, Inhalt und Umfang der einzelnen Pflegeleistungen ergeben sich aus den gesetzlichen Vorgaben und den 
entsprechenden Vorschriften des Rahmenvertrages zu § 75 SGB XI. Die Leistungen sind in einem Leistungsver-
zeichnis (Anlage 4) beschrieben. Die konkreten Leistungen werden in einer individuellen Pflegeplanung durch die 
Pflegedienstleitung festgelegt, und dem Bewohner od. einer von ihm benannten Person mitgeteilt und erläutert, 
dafür stehen die Sprechzeiten der Pflegedienstleitung, die an der Informationstafel im Haus aushängen, zur Verfü-
gung. (Ca. 4 Wochen nach der Aufnahme). Darüber hinaus haben der Bewohner, bzw. eine von ihm benannte 
Person das Recht auf Einsichtnahme in die Pflegedokumentation. In der vom Pflegepersonal geführten Pflegedo-
kumentation werden die durchgeführten Leistungen dokumentiert. Bei Änderungen des Pflegebedarfs werden die 
Pflegeplanung und die durchzuführenden Leistungen angepasst. Die Pflegeplanung wird durch das jeweilige Pfle-
geplanungsteam regelmäßig überprüft. Diese Überprüfung wird dokumentiert. Um die Qualität der Pflege im Ale-
xander-Stift zu sichern führt die Pflegedienstleitung bzw. die verantwortliche Pflegefachkraft regelmäßige Pflegevi-
siten durch.  Diese Pflegevisiten sind im Dienstplan festgehalten.  
3.2 Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass der pflegebedürftige Bewohner aufgrund der Entwicklung seines Zustan-
des einer erhöhten Pflegestufe zuzuordnen ist, so ist er auf schriftliche Aufforderung der Einrichtung verpflichtet, 
bei seiner Pflegekasse die Zuordnung zu einer höheren Pflegestufe zu beantragen. Die Aufforderung ist zu begrün-
den und auch der Pflegekasse sowie bei Sozialhilfeempfängern dem zuständigen Sozialhilfeträger zuzuleiten. Wei-
gert sich der Bewohner, den Antrag zu stellen, kann die Einrichtung ihm oder seinem Kostenträger ab dem 1. Tag 
des zweiten Monats nach der Aufforderung den Pflegesatz nach der nächst höheren Pflegeklasse berechnen. Wer-
den die Voraussetzungen für eine höhere Pflegestufe vom medizinischen Dienst nicht bestätigt und lehnt die Pfle-
gekasse eine Höherstufung deswegen ab, hat die Einrichtung dem Pflegebedürftigen den überzahlten Betrag zu-
rück zu zahlen; die Rückzahlung ist rückwirkend ab dem in Satz 3 genannten Zeitpunkt mit 5% zu verzinsen.
3.3 Wurde/wird beim Bewohner eine dauerhafte, erhebliche Einschränkung in der Alltagskompetenz aufgrund 
einer demenzbedingten Fähigkeitsstörung, einer geistigen Behinderung oder einer psychischen Erkrankung und 
damit ein sog. erheblicher allgemeiner Betreuungsbedarf im Sinne von § 87b SGB XI durch die Pflegekasse festge-
stellt haben pflegeversicherte Bewohner einen Anspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung, da die Einrich-
tung eine Vereinbarung mit den Pflegekassen über Leistungen der zusätzlichen Betreuung und Aktivierung nach § 
87b SGB XI abgeschlossen hat.  
Die Leistungen der zusätzlichen Betreuung und Aktivierung werden durch zusätzliches Betreuungspersonal er-
bracht, das über einen zwischen den Pflegekassen und der Einrichtung vereinbarten Vergütungszuschlag finanziert 
wird. Dieser Vergütungszuschlag ist nicht Teil des Heimentgelts nach § 13. Er wird vollumfänglich von der Pflege-
kasse getragen. 
 
 

§ 4 Medizinische Behandlungspflege 
1. Die Erbringung von Leistungen der medizinischen Behandlungspflege erfordert die Kooperation zwischen den 
behandelnden Ärzten, den Pflegekräften der Einrichtung und des Bewohners. 
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2. Die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege sind Inhalt der von der Einrichtung zu erbringenden allge-
meinen Pflegeleistungen. Dies gilt nicht für medizinische Behandlungspflegeleistungen gem. § 37 Abs. 2 Satz 3 
SGB V für Bewohner, welche einen besonders hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege entsprechend der 
o. g. Vorschrift haben. Dieser besonders hohe Bedarf ist gem. § 37 SGB V durch die gesetzliche Krankenkasse si-
cherzustellen. Die von der Einrichtung zu erbringenden Leistungen der medizinischen Behandlungspflege ergeben 
sich ausschließlich aus dem Rahmenvertrag zu § 75 SGB XI. Die im Zusammenhang mit der Behandlungspflege 
stehenden verordnungsfähigen Verbrauchsmaterialien (wie z. B. Verbandsmittel, Blutzuckersticks) hat der Bewoh-
ner vorzuhalten. Die Einrichtung unterstützt den Bewohner - soweit erforderlich - bei der Beschaffung der erforder-
lichen Verbrauchsmaterialien. 
Die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege werden von der Einrichtung unter der Voraussetzung er-
bracht, dass 
- sie vom behandelnden Arzt schriftlich angeordnet und verantwortet sind, 
- die Anordnung und die erforderliche Maßnahme vom behandelnden Arzt entsprechend den Vorschriften 
des Rahmenvertrags zu § 75 SGB XI dokumentiert worden ist, 
- der behandelnde Arzt die persönliche Durchführung nicht für erforderlich hält und der Bewohner mit der 
Durchführung der Behandlungsmaßnahme durch die Einrichtung einverstanden ist. 
 
 

§ 5Hilfsmittel 
1. Die Einrichtung stellt dem Bewohner die erforderlichen Pflegehilfsmittel zur Verfügung. 
2. Hilfsmittel, die wegen Krankheit oder Behinderung erforderlich sind, hat der Bewohner selbst zu stellen, soweit 
nicht ein Sachleistungsanspruch auf diese Hilfsmittel besteht. Der Bewohner verpflichtet sich, im Bedarfsfall einen 
Antrag bei seiner gesetzlichen Krankenkasse auf Gewährung des Krankenhilfsmittels zu stellen. 
 

§ 6 Soziale Betreuung 
1. Die Einrichtung erbringt die Leistungen der sozialen Betreuung nach Maßgabe des Rahmenvertrags zu § 75 SGB 
XI. Hierzu zählen insbesondere die Beratung und Erhebung der Sozialanamnese zur Vorbereitung des Einzugs, Be-
ratung in persönlichen Angelegenheiten bei Behörden- und Ämterkontakten (z. B. organisieren und planen der 
Ämterbesuche). Ferner umfasst die soziale Betreuung im Einzelfall die Koordination der Kontakte zu Angehörigen 
und gesetzlichen Betreuern, die gemeinwesenorientierte Vernetzung der Einrichtung, Koordinationsaufgaben zu 
korrespondierenden Diensten und Institutionen, die Begleitung ehrenamtlicher Helfer sowie die Erschließung wirt-
schaftlicher Hilfen. 
2. Die Angebote der sozialen Betreuung unterstützen den Bewohner bei der Integration in das Heimgeschehen. 

 
§ 7 Ärztliche Leistungen 

1. Ärztliche Leistungen werden von der Einrichtung nicht erbracht. Auf Wunsch vermittelt diese dem Bewohner 
ärztliche Hilfe. 
2. Der Bewohner hat das Recht, seinen Arzt frei zu wählen. Es muss aber gewährleistet sein, dass der Arzt im Be-
darfsfall und zur Behandlung regelmäßig in die Einrichtung kommt. 
3. Der Bewohner teilt der Einrichtung Namen und Anschrift seines behandelnden Arztes mit. 
 

§ 8 Sonstige therapeutische Leistungen 
Therapeutische Leistungen der Physiotherapie, der Logopädie und Ergotherapie sind nicht Bestandteil dieses Ver-
trages. Sie werden durch externe Therapeuten auf Verordnung des Arztes erbracht. Die Einrichtung ist bei der 
Vermittlung dieser Leistungen behilflich. 
 

§ 9 Unterkunft in der Pflegeeinrichtung 
1. Die Einrichtung bietet dem Bewohner eine Unterkunft in einem                                     
 
1.1.  
1.2. Bei einem Doppelzimmer ist auf die Belange des Mitbewohners Rücksicht zu nehmen. Die persönliche Ausstat-
tung ist ohne Zustimmung des Mitbewohners nur in dem Bereich zulässig, der dem Bewohner zusteht. 
1.3. entfällt.  

Doppelzimmer mit 30,75 m² Wohnfläche.
Das Zimmer befindet sich im Stockwerk 0 und hat die Nummer: C2.
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1.4. Das Zimmer ist mit folgenden Einrichtungsgegenständen ausgestattet: 
 
 
 
1.5. Der Bewohner kann das von ihm angemietete Zimmer nach seinem Geschmack einrichten und nach vorheriger 
Zustimmung der Pflegeeinrichtung eigene Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände mitbringen. Eine Ermäßi-
gung des Heimentgelts tritt dadurch nicht ein. Möbel und Einrichtungsgegenstände sind in eine Liste aufzunehmen, 
die Bestandteil dieses Vertrages ist (Anlage 2). 
1.6. Die Leistung  “Unterkunft” umfasst: 

- die Versorgung mit Warm- und Kaltwasser, Heizung, Beleuchtung und Strom, 
- die regelmäßige Reinigung des Zimmers (einschließlich der Fenster und Gardinen) und der übrigen Räume 
- die Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Reinigung der von der Einrichtung zur Verfügung gestellten 

Bettwäsche, Lagerungshilfsmittel und Handtücher. 
- das maschinelle Waschen, Bügeln und Zusammenlegen der persönlichen Wäsche und Kleidung.  
- Die Wartung und Unterhaltung der Gebäude, Einrichtung, Ausstattungen der technischen Anlagen und der 

Außenanlagen. 
2. Folgende Schlüssel werden bei ausdrücklichem Wunsch dem Bewohner übergeben:          . 
2.1. Die Schlüssel bleiben Eigentum der Einrichtung. Sie dürfen an Dritte, auch Angehörige, nicht weitergegeben 
werden. Ausnahmen sind mit der Pflegedienstleiterin zu vereinbaren. Die Anfertigung weiterer Schlüssel darf nur 
die Einrichtung veranlassen.  
2.2. Der Verlust von Schlüsseln ist der Einrichtung unverzüglich der Heimleitung mitzuteilen. Die Ersatzbeschaffung 
erfolgt durch die Einrichtung auf Kosten des Bewohners. 
2.3. Um in dringenden Fällen Hilfe leisten oder Gefahren abwehren zu können, verfügt die Einrichtung über einen 
Zentralschlüssel. Aus Sicherheitsgründen dürfen nicht zur Schließanlage gehörende zusätzliche Schlösser vom Be-
wohner nicht angebracht werden. 
3. Der Bewohner ist berechtigt, alle Gemeinschaftseinrichtungen der Einrichtung mitzubenutzen. Die Ausstattung 
der Gemeinschaftseinrichtungen und –bereiche ergibt sich aus der Anlage 2. 
4. Der Bewohner verpflichtet sich, sein Zimmer und die Gemeinschaftseinrichtungen schonend und pfleglich zu 
behandeln. Bauliche und technische Änderungen in den ihm überlassenen Räumen können nur nach vorheriger 
Zustimmung der Einrichtung vorgenommen werden. 
5. Ein Zimmerwechsel darf in der Regel nur im Einvernahmen zwischen Bewohner und Einrichtung erfolgen. Die 
Abrechnung erfolgt immer nach den Zimmer zugeordneten Investitionskosten. Ein Zimmerwechsel erfordert keine 
Änderung dieses Heimvertrages. 
6. Der Bewohner erklärt sich damit einverstanden, dass die Mitarbeiter der Einrichtung zur Erfüllung der ihnen ob-
liegenden Pflichten das Zimmer jederzeit betreten dürfen.  
6.1. Die Mitarbeiter der Einrichtung oder sonstige Beauftragte dürfen zur Überprüfung des Zustandes des Zimmers 
und zur Durchführung von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten das Zimmer zu den üblichen Zeiten betreten. 
Hierüber ist der Bewohner rechtzeitig zu unterrichten. 
6.2. Bei drohender Gefahr ist ein Betreten des Zimmers auch außerhalb der üblichen Zeiten und ohne vorherige 
Ankündigung zulässig.  
7. Die Beherbergung von Gästen oder die Nutzungsüberlassung des Zimmers bedarf der vorherigen Zustimmung 
der Einrichtung.  
8. Das Aufstellen von zusätzlichen Elektrogeräten wie Radiatoren etc. bedarf der Zustimmung der Einrichtung. 
 

§ 10 Tierhaltung 
Die Haltung von Tieren bedarf grundsätzlich der vorherigen Zustimmung der Einrichtung.  
 
 

§ 11 Leistungen im Rahmen der Verpflegung 
1. Die Verpflegung erfolgt nach Maßgabe des Speiseplanes in den dafür vorgesehenen Räumen, bei Krankheit oder 
entsprechend pflegerischer Notwendigkeit auf dem eigenen Zimmer, und beinhaltet folgende ernährungsphysiolo-
gisch ausgewogene Mahlzeiten: 

o Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee, Abendessen, Spätkost für Diabetiker 
o Getränke: Wasser, Tee, Kaffee, Kakao, Apfelsaft beim Mittagessen 

2. Soweit medizinisch erforderlich, erhält der Bewohner Schon-/Diät- oder diätähnliche Kost. 
 

§ 12 Zusatzleistungen 
1. Die Einrichtung bietet die in Anlage 3 zu diesem Vertrag aufgeführten Zusatzleistungen an, die von dem Bewoh-
ner zu bezahlen sind. (Die Empfehlungen der Pflegekassen für die Abgrenzung von Regelleistungen und Zusatzleis-
tungen werden berücksichtigt.)  
2. Die Einrichtung ist berechtigt, den Katalog der angebotenen Zusatzleistungen einseitig zu ändern. 
3. Die Pflegekassen und die Träger der Sozialhilfe übernehmen die Kosten für Zusatzleistungen nicht. 

2 Pflegebetten, 2 Pflegenachttische, 2 Kleiderschränke, 1 Tisch + 2 Stühle, 1 Fernsehschrank, 2 Minibars, 1 
Gaderobe, 1 Spiegel, 1 Schuhschrank, 1 Dusche, 1 WC, 1 Waschbecken.
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Abschnitt II 
Heimentgeltregelung 

 

§ 13 Heimentgelt 
1. Der tägliche Vergütungssatz setzt sich wie folgt zusammen: (siehe hierzu Anlage 8) 
1.1 Entgelt für allgemeine Pflegeleistungen (§ 3 dieses Vertrages) 
1.2 Entgelt für Unterkunft  
1.3 Entgelt für Verpflegung 
1.3.1. Wird der Bewohner ausschließlich mit Sondennahrung ernährt, verringert sich das Entgelt für Verpflegung 
um 3,90 EUR pro Tag 
1.4 Aufwendungen für nicht geförderte Investitionskosten 
2.Der tägliche Vergütungssatz (Entgelte/Aufwendungsersatz) beträgt danach insgesamt: (siehe Anlage 8 ) 
3. Die Höhe des Entgelts für allgemeine Pflegeleistungen, des Entgelts für Unterkunft sowie des Entgelts für Ver-
pflegung ergibt sich aus den zwischen der Einrichtung und den Pflegekassen und Sozialhilfeträgern vereinbarten 
Beträgen. Im Entgelt für allgemeine Pflegeleistungen ist nach der baden-württembergische Altenpflegeausbildungs-
ausgleichsverordnung ein Umlagebetrag für die Ausbildung von Altenpflegefachkräften enthalten. 
4. Der Bewohner trägt entsprechend gesetzlicher Vorschrift die Kosten für 
  - Unterkunft und Verpflegung (§ 13 Absatz 1.2 dieses Vertrags), 
  - für nicht geförderte Investitionskosten (§ 13 Absatz 1.3 dieses Vertrags),   
  - die allgemeinen Pflegeleistungen (§ 13 Absatz 1.1 dieses Vertrags), abzüglich der monatlichen Leistungen der 
Pflegekasse.  
Bei Sozialhilfeempfängern trägt der Bewohner die Kosten, soweit sie nicht von der Pflegekasse und dem Sozialhilfe-
träger übernommen werden.  
Daneben trägt der Bewohner die Kosten für die vereinbarten Zusatzleistungen. 
 
 

§ 14 Entgeltentwicklung 
1. Die Einrichtung ist berechtigt, eine Erhöhung des Entgelts zu verlangen, wenn sich die bisherige Berechnungs-
grundlage verändert hat und sowohl die Erhöhung als auch das erhöhte Entgelt angemessen ist. 
2. Die zukünftige Entwicklung des Entgelts für allgemeine Pflegeleistungen, für Unterkunft sowie für Verpflegung 
richtet sich nach den Vereinbarungen zwischen der Einrichtung und den Kostenträgern aufgrund des Sozialgesetz-
buches XI (Pflegeversicherung) und XII (Sozialhilfe). Die in diesen Vereinbarungen bzw. von der Schiedsstelle fest-
gesetzte Entgelthöhe und Entgelterhöhung gilt kraft Gesetzes als angemessen. 
3a. Die Einrichtung ist bei geförderten Einrichtungen berechtigt, das Entgelt für Investitionsaufwendungen nach 
§ 13 Abs. 1.4 zu ändern, wenn die Zustimmung der zuständigen Landesbehörde vorliegt. Der Bewohner wird von 
der Einrichtung hierüber informiert.  
3b. Die Einrichtung ist bei nicht geförderten Einrichtungen berechtigt, das Entgelt für Investitionsaufwendungen 
nach § 13 Abs. 1.4 durch einseitige Erklärung zu erhöhen, soweit diese nach der Art der Einrichtung betriebsnot-
wendig sind und nicht durch öffentliche Förderung gedeckt werden. 
4. Die beabsichtigte Erhöhung muss dem Bewohner schriftlich mitgeteilt und begründet werden. Dabei müssen 
dem Bewohner neben dem Zeitpunkt der beabsichtigten Erhöhung die einzelnen Positionen, für die sich Kosten-
steigerungen ergeben, benannt werden unter Angabe des Umlagemaßstabs. Weiterhin müssen die bisherigen und 
die vorgesehenen Entgeltbestandteile gegenübergestellt werden. Dem Bewohner muss rechtzeitig Gelegenheit 
gegeben werden, Einblick in die Kalkulationsunterlagen zu nehmen. 
Der Bewohner schuldet das erhöhte Entgelt frühestens vier Wochen nach Zugang des hinreichend begründeten
Erhöhungsverlangens. 
5. Die Entgelthöhe, die in der Entgeltvereinbarung mit den Kostenträgern oder einer Entscheidung der Schiedsstelle 
festgesetzt wird, kann von der dem Bewohner mitgeteilten Erhöhungsforderung abweichen. Das festgesetzte, er-
höhte Entgelt wird dem Bewohner unverzüglich mitgeteilt und tritt zu dem in der Entgeltvereinbarung oder 
Schiedsstellenentscheidung festgesetzten Zeitpunkt in Kraft, jedoch nicht vor Ablauf von vier Wochen nach Zugang 
des hinreichend begründeten Erhöhungsverlangens beim Bewohner. 
6. Absatz 5 gilbt entsprechend für die Einholung der Zustimmung der zuständigen Landesbehörde zu einer Erhö-
hung des Entgelts für Investitionsaufwendungen nach Abs. 3. 
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§ 15 Heimentgelt bei Abwesenheit 
1. Soweit der Pflegeplatz vorübergehend aufgrund eines Krankenhausaufenthalts des Pflegebedürftigen, eines 
Aufenthalts in einer stationären Rehabilitationseinrichtung oder wegen Urlaubs nicht in Anspruch genommen wer-
den kann, ist der Pflegeplatz freizuhalten. 
2. Bei einer vorübergehenden Abwesenheit, die länger als 3 Tage andauert, ist der Einrichtung vom ersten Tag an 
eine Vergütung von 75% des vereinbarten Heimentgelts für Pflegeleistungen, für Unterkunft und für Verpflegung 
(auch bei ausschließlicher Sondenernährung vom unermäßigten Satz) zu zahlen. Als Abwesenheit im Sinne dieser 
Regelung gilt nur die ganztägige Abwesenheit. Bei urlaubsbedingter Abwesenheit ist die Leistungspflicht der Pfle-
gekassen nach § 87a Abs. 1 SGB XI auf maximal 42 Tage pro Kalenderjahr beschränkt. 
3. Die Einrichtung informiert bei eingestuften Bewohnern die Pflegekasse mit der Monatsrechnung ihrer Pflegeleis-
tungen über Dauer und Grund der vorübergehenden Abwesenheit des Bewohners. 
4. Sollte künftig im Rahmenvertrag nach § 75 SGB XI eine von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelung getrof-
fen werden, dann ersetzt diese die Regelungen der oben genannten Absätze. 
 

§ 16 Anpassung der Leistungen und des Pflegesatzes 
1. Ändert sich der Pflege- oder Betreuungsbedarf des Bewohners, muss die Einrichtung eine entsprechende Anpas-
sung der Leistungen anbieten. Dies gilt nicht, wenn die aufgrund der Bedarfsänderung benötigten Leistungen 
durch gesonderte Vereinbarung gem. § 1 Abs. 6 bei Vertragsschluss wirksam ausgeschlossen wurden. 
2. Die Einrichtung ist berechtigt, das Entgelt und die entsprechenden Vertragsbestimmungen durch einseitige Erklä-
rung entsprechend der Änderung des Pflege- und Betreuungsbedarfs des Bewohners zu ändern. Die Änderung ist 
bei entsprechender Feststellung durch den Leistungsbescheid der Pflegekasse wirksam, wenn die Einrichtung dem 
Bewohner die Anpassung der Leistungen vorab angeboten und diese und die Entgeltveränderung schriftlich be-
gründet hat. In dieser Begründung sind die bisherigen und die veränderten Leistungen sowie die jeweils dafür zu 
entrichtenden Entgelte gegenüber zu stellen. Die Erhöhung wird wirksam mit dem im Leistungsbescheid der Pfle-
gekasse genannten Datum, jedoch nicht vor Zugang des hinreichend begründeten Erhöhungsverlangens beim Be-
wohner. 
3. Ist der Bewohner als pflegebedürftig eingestuft und bestehen Anhaltspunkte dafür, dass er aufgrund der Ent-
wicklung seines Zustandes einer höheren Pflegestufe zuzuordnen ist, so ist er auf schriftliche Aufforderung der 
Einrichtung verpflichtet, bei seiner Pflegekasse die Zuordnung zu einer höheren Pflegestufe zu beantragen. Die 
schriftliche Aufforderung der Einrichtung ist zu begründen und den Kostenträgern zuzuleiten. Weigert sich der 
Bewohner den Antrag auf Höherstufung zu stellen, kann die Einrichtung ab dem ersten Tag des zweiten Monats 
nach der Aufforderung vorläufig den Pflegesatz nach der nächst höheren Pflegeklasse berechnen. Werden die Vor-
aussetzungen für eine höhere Pflegestufe vom Medizinischen Dienst der Krankenkasse nicht bestätigt und lehnt die 
Pflegekasse eine Höherstufung deswegen ab, hat die Einrichtung dem Bewohner den überzahlten Betrag unverzüg-
lich zurückzuzahlen. Der Rückzahlungsbetrag ist rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Berechnung des erhöhten 
Heimentgelts mit 5 % pro Jahr zu verzinsen. 
4.  Da Änderungen des Bescheids der Pflegekasse auf den Zeitpunkt der Antragsstellung zurückwirken, verpflichtet 
sich der Bewohner die Einrichtung zu informieren, bevor er bei der Pflegekasse einen Antrag auf Überprüfung der 
Pflegebedürftigkeit stellt. 
5. Der Bewohner und die Einrichtung haben bei den erforderlichen Untersuchungen des Medizinischen Dienstes der 
Krankenkasse zur Überprüfung der Pflegebedürftigkeit mitzuwirken. 

 
§ 17 Abrechnung des Heimentgelts 

1. Der Tag, an dem der Bewohner in die Einrichtung aufgenommen wird oder aus ihr ausscheidet, wird jeweils als 
ein voller Tag berechnet. Nicht berechnet werden kann der Tag des Umzugs in eine andere Pflegeeinrichtung im 
Sinne des SGB XI. 
2. Für den Fall, dass Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfe) in Betracht kommen, verpflichtet sich 
der Bewohner die Leistungen rechtzeitig beim Sozialamt zu beantragen. 
3. Versicherte der privaten Pflegeversicherung erhalten von dieser Leistungen in Form der Kostenerstattung. Die 
Einrichtung rechnet die von ihr erbrachten Leistungen unmittelbar mit dem Bewohner ab.  
4. Die Abrechnung erfolgt im Rahmen der Vorschriften des Rahmenvertrags zu § 75 SGB XI. Der Gesamtbetrag des 
Heimentgelts ist jeweils im Voraus am siebten Werktag des Monats zur Zahlung fällig. 
5. Bei Einzug des Bewohners in die Einrichtung während eines laufenden Monats ist das Entgelt für den Aufnah-
memonat nach Zugang der Rechnung fällig. 
6. Nachberechnungen aufgrund geänderter Vorraussetzungen sind sieben Tage nach Zugang der Rechnung fällig.  
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Abschnitt III 
Haftungsfragen, Schweigepflicht, Kündigung und allgemeine Fragen 

 

§ 18 Haftung der Einrichtung 
1. Die Einrichtung haftet dem Bewohner für Personenschäden nach den gesetzlichen Bestimmungen.  
2. Die Einrichtung haftet dem Bewohner für Schäden an eingebrachten Sachen nur bei Vorsatz und grober Fahrläs-
sigkeit. 
3. Geld und Wertsachen des Bewohners können von der Einrichtung aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung 
unentgeltlich verwahrt werden. Ein Anspruch des Bewohners auf Verwahrung besteht nicht. Die Einrichtung haftet 
bei Verlust oder Beschädigung nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
Ansprüche des Bewohners gegen die Einrichtung sind unverzüglich nach Kenntnis des Bewohners vom schadens-
begründenden Ereignis schriftlich geltend zu machen. 
 

§ 18a Haftung des Bewohners 
Der Bewohner ist über das Pflegeheim haftpflichtversichert. Für Sachschäden haftet der Bewohner gegenüber der 
Einrichtung nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Für Personenschäden gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
Die Haftpflichtversicherung für den Bewohner gilt nicht außerhalb der Einrichtung, es muss ggf. eine private Haft-
pflichtversicherung abgeschlossen werden. 

 

§ 19 Hinweis auf Beratungs- und Beschwerdemöglichkeiten 
1. Hiermit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie sich bei der Einrichtung, bei der Heimaufsichtsbehörde sowie 
der dort angesiedelten Arbeitsgemeinschaft gemäß § 20 Abs. 5 Heimgesetz beraten lassen und ggf. über Mängel 
bei der Erbringung der heimvertraglichen Leistungen beschweren können. 
2. Die Anschrift  
- der Einrichtung: Alexander-Stift, Heimweg 14, 71577 Großerlach, Tel: 07903/930-0 
- der Heimaufsichtsbehörde: Landratsamt Rems-Murr-Kreis, Geschäftsbereich Ordnung, Alter Postplatz 10, Postfach 
1413, 71328 Waiblingen. Tel: 07151-501-1523 (für den Rems-Murr-Kreis) 
- der Heimaufsichtsbehörde: Landratsamt Heilbronn, Lerchenstr. 40, 74072 Heilbronn, Tel: 07131/994-0 (für den 
Kreis Heilbronn) 
- der Heimaufsichtsbehörde: Landratsamt Göppingen, Lorcher Straße 6, 73008 Göppingen, Tel: 07161/202-347 
(für den Kreis Göppingen) 
 
 

§ 20 Datenschutz und Schweigepflicht 
1. Die Einrichtung verpflichtet sich zu einem vertraulichen Umgang mit den personenbezogenen Daten des Bewoh-
ners. Es werden nur solche Daten gespeichert, die für die Erfüllung des Heimvertrages erforderlich sind. Der Be-
wohner erhält auf Wunsch Mitteilung, welche Bewohnerdateien geführt werden. Insbesondere hat der Bewohner 
oder eine von ihm bevollmächtigte Person das Recht auf Einsichtnahme in die geführte Pflegedokumentation. 
2. Die Versicherten- und Leistungsdaten der vertraglich erbrachten Pflegeleistungen dürfen nur im Rahmen der in § 
104 SGB XI genannte Zwecke verarbeitet und genutzt werden. Die Einrichtung ist verpflichtet, den Schutz der per-
sonenbezogenen Daten sicherzustellen. Die Einrichtung unterliegt hinsichtlich der Person des Pflegebedürftigen der 
Schweigepflicht. Ausgenommen hiervon sind Angaben gegenüber der leistungspflichtigen Pflegekasse und dem 
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, soweit sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben erforderlich 
sind.  
3. Der Bewohner willigt ein, dass der behandelnde Arzt die für die Pflege erforderlichen Informationen den Mitar-
beitern der Einrichtung zur Verfügung stellt. Er willigt ebenfalls ein, dass der Einrichtung die vom Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung erstellten Gutachten bekannt gegeben werden (siehe Anlage 6). 
4. Der Bewohner willigt jederzeit widerruflich ein, dass die Einrichtung eine Mehrfertigung des Gutachtens über 
seine Pflegebedürftigkeit beim Medizinischen Dienst der Krankenkasse anfordern kann (Anlage 6). 
 

§ 21Vertragsdauer und Beendigung des Vertragsverhältnisses 
1. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
2. Der Vertrag kann in beiderseitigem Einvernehmen oder durch Kündigung eines Vertragspartners beendet wer-
den. 
3. Im Falle des Ablebens des Bewohners endet der Vertrag mit dem Sterbetag. 
4. Der Bewohner hat die Unterkunft spätestens bis zu dem Tag, an dem der Vertrag endet, zu räumen und in ord-
nungsgemäßem Zustand zurückzugeben, einschließlich der Schlüssel. In Falle des Ablebens des Bewohners sind 
dessen Erben verpflichtet, die Unterkunft unverzüglich zu räumen und in ordnungsgemäßem Zustand zurückzuge-
ben, einschließlich der Schlüssel. 
5. Die Einrichtung unterrichtet die Pflegekasse unverzüglich über die Aufnahme und Entlassung des Bewohners. 
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§ 22 Kündigung durch den Bewohner 
1. Innerhalb von 2 Wochen nach Beginn des Vertragsverhältnisses kann der Bewohner jederzeit ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. Wird dem Bewohner erst nach Beginn des Vertragsverhältnisses eine Ausfertigung des Ver-
trags ausgehändigt, kann der Bewohner auch noch bis zum Ablauf von 2 Wochen nach der Aushändigung kündi-
gen. 
2. Der Bewohner kann den Heimvertrag spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats für den Ablauf des-
selben Monats schriftlich kündigen. 
Bei einer Erhöhung des Entgelts ist eine Kündigung abweichend von Satz 1 jederzeit zu dem Zeitpunkt möglich, zu 
dem die Einrichtung die Erhöhung des Entgelts verlangt. 
3. Der Bewohner kann den Vertrag aus wichtigem Grund jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündi-
gen, wenn ihm die Fortsetzung des Heimvertrags bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zuzumuten ist. 
 
Wenn bei einer Kündigung aus wichtigem Grund die Einrichtung den Kündigungsgrund zu vertreten hat, ist sie 
verpflichtet, dem Bewohner auf dessen Verlangen einen angemessenen Leistungsersatz zu zumutbaren Bedingun-
gen nachzuweisen und die Umzugskosten in angemessenem Umfang zu übernehmen. Der Bewohner kann den 
Nachweis eines angemessenen Leistungsersatzes zu zumutbaren Bedingungen auch dann verlangen, wenn er noch 
nicht gekündigt hat. 

 
§ 23 Kündigung durch die Einrichtung 

1. De Einrichtung kann den Heimvertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Die Kündigung muss schriftlich erfol-
gen und ist zu begründen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 
1.1der Betrieb der Einrichtung eingestellt, wesentlich eingeschränkt oder in seiner Art verändert wird und die Fort-
setzung des Heimvertrags für die Einrichtung eine unzumutbare Härte bedeuten würde. In diesem Fall hat die Ein-
richtung dem Bewohner auf dessen Verlangen einen angemessenen Leistungsersatz zu zumutbaren Bedingungen 
nachzuweisen und die Kosten des Umzugs in angemessenem Umfang zu tragen; 
1.2 die Einrichtung eine fachgerechte Pflege- oder Betreuungsleistung nicht erbringen kann, weil die Einrichtung 
eine Anpassung der Leistungen aufgrund eines Leistungsausschlusses nach § 1 Abs. 6 und Anlage 1 nicht anbietet 
und der Einrichtung deshalb ein Festhalten am Vertrag nicht zumutbar ist; 
1.3 der Bewohner seine vertraglichen Pflichten schuldhaft so gröblich verletzt, dass der Pflegeeinrichtung die Fort-
setzung des Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann oder 
1.4 der Bewohner 
1.4.1 für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung des Heimentgelts nach § 13 dieses Vertrages oder 
eines Teils des Entgelts, der das Heimentgelt für einen Monat übersteigt, in Verzug ist oder 
1.4.2 in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung des Entgelts nach § 13 
dieses Vertrages in Höhe eines Betrages in Verzug gekommen ist, der die Höhe des Entgelts für zwei Monate er-
reicht. 
2. In den Fällen 1.4.1 und 1.4.2 kann die Einrichtung nur kündigen, wenn sie zuvor dem Bewohner unter Hinweis 
auf die beabsichtigte Kündigung erfolglos eine angemessene Zahlungsfrist gesetzt hat. Ist der Bewohner in diesen 
Fällen mit der Entrichtung des Entgelts für die Überlassung von Wohnraum rückständig, ist die Kündigung ausge-
schlossen, wenn die Einrichtung vorher befriedigt wird. Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Einrichtung bis 
zum Ablauf von zwei Monaten nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs hinsichtlich des fälligen 
Entgelts befriedigt wird oder eine öffentliche Stelle sich zur Befriedigung verpflichtet. 
3. In den Fällen des Absatzes 1.2 bis 1.4 kann die Einrichtung den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
den übrigen Fällen des Abs. 1 ist eine Kündigung bis zum dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des 
nächsten Monats zulässig. 
4. Eine Kündigung des Vertrags zum Zwecke der Entgelterhöhung ist ausgeschlossen. 

 
§ 24 Besondere Regelungen für den Todesfall 

1. Mit dem Tod des Bewohners, endet das Vertragsverhältnis, ohne dass es einer schriftlichen Kündigung bedarf.  
2. Die Erben haben die Unterkunft unverzüglich zu räumen und in ordnungsgemäßem Zustand zu übergeben. Bis 
zur Rückgabe des Zimmers/Pflegeplatzes durch die Erben ist das Entgelt für Unterkunft und Investitionskosten bis 
längstens 14 Tage nach dem Todestag zu entrichten. Es wird täglich ein Betrag von € 16,00 als Entgelt für die Un-
terkunft vereinbart. Die Investitionskosten nach § 82 SGB XI werden in voller Höhe berechnet.  
3. Bestimmungen des Heimvertrages (Anlage 5 und 6) über die Behandlung des im Heim befindlichen Nachlasses 
sowie dessen Verwahrung durch die Einrichtung bleiben wirksam. 
4. Der Bewohner kann die Einrichtung bevollmächtigen, nach Ablauf des Heimvertragsverhältnisses seine einge-
brachten Einrichtungsgegenstände bestimmten Personen auszuhändigen (siehe Anlage 5) 
5. Der Bewohner kann die Einrichtung bevollmächtigen, nach Ablauf des Heimvertragsverhältnisses seinen Wohn-
raum zu räumen, die eingebrachten Einrichtungsgegenstände einzulagern und ggf. zu verwerten (siehe Anlage 5). 
6. Die Schlüssel sind der Einrichtung unverzüglich zurückzugeben.   
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.................................................................................... 
Ort; Datum 
 
 
 
 
...............................................   ............................................................... 
Unterschrift Bewohner    
Bevollmächtigter     
 
� Vollmacht liegt vor 

§ 25 Schlussbestimmungen 
1. Sollten einzelne Regelungen dieses Vertrages unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der 
 übrigen Teile. 
2. Die Vertragspartner haben keine mündlichen Abreden getroffen. 
3. Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages: 

- Vereinbarung von Leistungsausschlüssen (§ 1 Abs. 6, Anlage 1), 
- Ausstattung der Gemeinschaftseinrichtungen und –bereiche, Liste der eingebrachten Sachen (Anlage 2) 
- Liste der von der Einrichtung angebotenen Zusatzleistungen (§12, Anlage 3) 
- Liste der Pflegeleistungen (§3 Abs. 3, Anlage 4) 
- Vollmacht zur Aushändigung der Sachen des Bewohners und Vollmacht zur Räumung und Verwertung ein-

gebrachter Sachen des Bewohners (§22  Anlage 5) 
- Erklärung zum Datenschutz und zur Schweigepflicht (§ 20, Anlage 6) 
- Informationen über freiheitsentziehende Maßnahmen (Anlage 7) 
- Aktuelle Preisliste (Anlage 8) 
- Vordruck „Ermächtigung zum Einzug von Lastschriften“ (Anlage 9) 
- Hinweise zur Heimaufnahme (Anlage 10) 
- Information zur Gesundheitsreform (Anlage 11) 
- Heimbeiräte im Alexander-Stift (Anlage 12) 
- Barbetragsverwaltung (Anlage 13) Nur für das Haus Neufürstenhütte 

Die Anlagen 1 – 12 (Haus Neufürstenhütte bis 13) sind dem Bewohner bei Vertragsschluss ausgehändigt worden. 

 

Diakon Günther Vossler

Geschäftsführer
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Anlage 1 zum Heimvertrag 

Vereinbarung von Leistungsausschlüssen 
Folgende Leistungen werden durch die Einrichtung nicht angeboten1: 
- Unterbringung in einem geschlossenen Bereich 

Aufgrund der baulichen und räumlichen Gegebenheiten ist die Unterbringung von 
Bewohnern in einem geschlossenen Bereich nicht möglich. 

- Medizinische Behandlungspflege für Menschen mit einem besonders hohem Bedarf 
gem. § 37 Abs. 2 Satz 3 SGB V wie z.B. Beatmungspatienten 
Nach § 37 Abs. 2 Satz 3 SGB V kann für einen Bewohner zusätzlich medizinische 
Behandlungspflege zu Lasten der Krankenversicherung verordnet werden, wenn auf Dauer 
(mind. 6 Monate) ein besonders hoher Bedarf vorliegt, der die ständige Anwesenheit einer 
geeigneten Pflegefachkraft zur individuellen Kontrolle und Einsatzbereitschaft oder einen 
vergleichbar intensiven Einsatz erforderlich macht, insbesondere weil 
behandlungspflegerische Maßnahmen in ihrer Intensität oder Häufigkeit unvorhersehbar 
am Tag und in der Nacht erfolgen müssen. Voraussetzung für die Erbringung dieser 
Leistungen zulasten der gesetzlichen Krankenkassen durch Personal der Einrichtung ist eine 
besondere Vereinbarung zwischen der Einrichtung und den Krankenkassen. Eine solche 
Vereinbarung hat die Einrichtung nicht abgeschlossen, so dass diesem Personenkreis keine 
entsprechende Leistungserbringung durch Personal der Einrichtung angeboten werden 
kann. 

- Pflege und Betreuung für Personen mit schweren Verhaltensauffälligkeiten, die zu 
einer erheblichen Gefährdung für sich selbst oder andere Personen führen und die 
auf der Basis des Leistungskonzepts der Einrichtung nicht abgewendet werden 
kann 
Personen mit schweren Verhaltensauffälligkeiten, die mit einer erheblichen Gefahr für sich 
selbst oder andere Personen einhergehen, bedürfen spezieller Betreuung und Aufsicht. 
Diese ist nach dem Leistungskonzept der Einrichtung nicht erbringbar. 

- Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 53 Sozialgesetzbuch XII sind vom 
Versorgungsvertrag der Einrichtung nach § 72 SGB XI (Pflegeversicherung) nicht umfasst. 
Sie können daher auf dessen Grundlage nicht erbracht werden. Das Leistungskonzept der 
Einrichtung sieht somit auch die zur Versorgung von behinderten Menschen mit Anspruch 
auf Eingliederungshilfeleistungen erforderliche Vorhaltung von dementsprechend 
qualifizierten Fachkräften nicht vor. 

- Fahrten zu Ärzten/Krankenhäuser/Therapeuten können vom Alexander-Stift  nicht 
durchgeführt werden 

Ändert sich der Pflege- oder Betreuungsbedarf des Bewohners dahingehend, dass er die 
ausgeschlossenen Leistungen benötigt, entfällt mit dem vereinbarten Ausschluss der o.g. 
Leistungen insoweit die Verpflichtung der Einrichtung, dem Bewohner bei einem geänderten 
Pflege- oder Betreuungsbedarf eine entsprechende Anpassung der Leistungen anzubieten. 
 
 
.............................................................. 
(Ort, Datum) 
 
 
 
.............................................................. ............................................................. 
Unterschrift des Bewohners  
oder des bevollmächtigten Vertreters 
bzw. Betreuers 

                                            
 

Diakon Günther Vossler

Geschäftsführer
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Anlage 2 zum Heimvertrag 
 
Ausstattung der Gemeinschaftseinrichtungen und Bereiche 
 
Ausstattung der 
Pflegehäuser 
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Haus Großerlach- 
NFH 

x x x  x* x x x x x 

Haus Weissach St. A x x x x x x   x  
Haus Weissach St. B x x x x x x   x  
Haus Aspach x x x x x x   x x 
Haus Urbach St. A x x x  x x   x x 
Haus Urbach St. B x x x  x x   x  
Haus Rudersberg x x x  x x   x  
Haus Allmersbach x x x x x x   x  
Haus Berglen x x x  x x   x  
Haus 
Neckarwestheim 

x x x  x x   x  

Haus Weinstadt x x x  x x   x  
Haus Zell x x x  x x   x  
Haus Schlierbach x x x x x x   x  
Haus Kirchberg x x x x x x   x  
Haus 
Rechberghausen 

x x x  x x   x  

Haus Eglosheim x x x x x x   x  
Haus Korb x x x x x x   x  
Haus Mundelsheim x x x  x x   x  
 
*nur Station B + Station C 
 

Liste der eingebrachten Gegenstände des Bewohners (keine Kleidung) 
Freiwillige Angaben, zum Beispiel: Rollator, Fernseher, Radio 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Auf diesem Vordruck können Sie die eingebrachten Gegenstände mit Datum aufschreiben. 
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Anlage 3 zum Heimvertrag  
 
A) Zusatzleistungen des Alexander-Stifts  (Siehe § 12 des Heimvertrages) 
Die Empfehlungen der Leistungserbringer und die Empfehlungen der Leistungsträger für die Abgrenzung 
von Regelleistungen und Zusatzleistungen werden eingehalten. 
Die Zusatzleistungen sind dem Kommunalverband für Jugend und Soziales und den Pflegekassen angezeigt. 
 
Zusatzleistungen bei der Mobilität und persönlichen Lebensführung  

Tagesstrukturierende Maßnahmen wie z. B. Sitztanz, Gymnastik in der Gruppe, Backgruppe u. a. werden durch das 
Alexander-Stift als Regelleistungen angeboten und sind keine Zusatzleistungen. Diese Tagesstrukturierenden 
Maßnahmen sind im Aktivierungswochenplan, der im Pflegeheim aushängt, aufgeführt. 

Bargeldverwaltung für Pflegeheimbewohner, die geldverständig sind, auf Wunsch des 
Pflegeheimbewohners (nur im Haus Neufürstenhütte). Bargeldverwaltung für 
Pflegeheimbewohner, die nicht geldverständig sind, auf ausdrücklichen Wunsch der 
Angehörigen od. des Betreuers, siehe Anlage 13. 

pro Kontoauszug  
2,00 €  

Zusatzleistungen bei Unterkunft und Verpflegung  

Zusätzliche Getränke:  Säfte, alkoholische Getränke auf Wunsch des Pflegebedürftigen. 
(Mineralwasser, Kaffee, Tee, Kakao, Milch sind Regelleistungen und stehen in 
erforderlichem Umfang als Rahmenvertragsleistungen zur Verfügung) 

nach Getränkeliste 

Wäscheetiketten und Einkleben in die Wäsche, einmaliger Betrag beim Einzug. 80,00 EUR 
Instandsetzung der Privatwäsche auf Wunsch des Pflegebedürftigen Kosten der Schneiderei 

Chemische Reinigung der Privatkleidung auf Wunsch des Pflegebedürftigen Kosten der – 
Reinigungsfirma 

Kabelanschluss  od. Anschluss an ASTRA – Satelliten  im Preis enthalten 
Nachsenden von Post nach Beauftragung nach Aufwand 

 
 
B) Darüber hinaus können folgende Leistungen von externen Dienstleister angefordert werden. Die 
externen Dienstleister rechnen direkt mit dem Bewohner, Angehörigen oder der 
Barbetragsverwaltung ab. Leistungen externer Dienstleister sind u.A.: 
- Fußpflege   - Frisör   - Apothekenkosten (Rezeptgebühren, private Arznei, sonstige Zuzahlungen)  

 

C) Vereinbarung über Zusatzleistungen (zu § 12 des Heimvertrages) 
 

Leistung Datum Unterschrift 

Bargeldverwaltung für Pflegeheimbewohner, die 
geldverständig sind, auf Wunsch des Pflegeheimbewohners 
(Nur im Haus Neufürstenhütte). Bargeldverwaltung für 
Pflegeheimbewohner, die nicht geldverständig sind, auf 
ausdrücklichen Wunsch der Angehörigen od. des Betreuers. 

 Bitte auf der Anlage 
13 unterschreiben 

(nicht bei 
Kurzzeitpflege) 

Wäscheetikett und Einkleben in die Wäsche, einmalig beim 
Einzug. 

  

Nachsenden von Post nach Beauftragung   

 
Durch Ihre Unterschrift fordern Sie die nebenstehenden Zusatzleistungen verbindlich an. Sie sind bereit, die 
Ihnen dadurch entstehenden Kosten zu tragen.  
Hinweis: Alle weiteren in Anlage 3 beschriebenen und hier nicht aufgeführten Zusatzleistungen werden bei 
Bedarf auf Wunsch des Bewohners erbracht und abgerechnet. 
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Anlage 4 zum Heimvertrag 
 
Die nachstehenden Hilfen verstehen sich als Übersicht der angebotenen Leistungen. Im 
Einzelfall wird Gegenstand und Ausmaß der Hilfestellung bedarfsabhängig gewährt.  
 
I. Hilfestellung bei der Grundpflege Bekleidungswechsel 
1.1 Hilfen bei der Körperpflege Auskleiden 
Augen-, Nasen- und Ohrenpflege Hilfe beim Gehen 
Baden Hilfen beim Stehen 
Dekubitusprophylaxe Hilfen beim Treppensteigen 
Duschen Fahren mit dem Rollstuhl 
Haarwäsche Lagern 
Haut- und Fingernagelpflege Mobilisation 
Kämmen Orientierungshilfen 
Kontrakturenprophylaxe Aktivierungshilfen 
Mundpflege  
Parotitisprophylaxe II Behandlungspflegerische Maßnahmen (§4) 
Pneumonieprophylaxe Blutdruck messen 
Prothesenpflege Puls zählen 
Rasieren Körpertemperatur messen 
Teilwäsche im Bett oder am Waschbecken Blutzucker messen 
Waschen im Bett oder am Waschbecken Urinzucker bestimmen 
Zähne putzen Gewicht messen 
 Verbände anlegen / wechseln 
1.2 Hilfe bei Ausscheidungen Injektionen s.c. 
Hilfe beim Gang zur Toilette Katheterwechsel 
Hilfe beim Toilettenstuhl/Steckbecken Blasenistillation 
Hilfe bei der 
Blasenentleerung/Kontinenztraining 

Blasenspülung 

Hilfe bei der Darmentleerung Dekubitusbehandlung 
Einlage wechseln Einlauf / Darmentleerung 
Entleerung und wechseln des Urinbeutels Einreibung, Wickel 
Stomaversorgung Medikamentenüberwachung & - Verabreichung 
Katheterpflege Bronchialtoilette 
 Trachelkanülenpflege 
1.3 Hilfen bei der Ernährung Verabreichung von Sondenernährung bei 

liegender Sonde 
Aufrichten im Bett Verabreichung von Infusionen s.c. 
Begleitung zum Tisch  
Begleitung zum Speisesaal III Hilfen bei Sozialbetreuung 
Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung Gespräche führen / Kommunikation 
Hilfen bei der Nahrungsaufnahme Aktivierung bei allen AEDL 
Hilfen beim Trinken Singen 
Herrichten von Zwischenmahlzeiten Gedächtnistraining 
Hygienemaßnahmen bei der 
Nahrungsaufnahme 

Gymnastik 

Kontrolle der Flüssigkeitszufuhr Spiele und Basteln 
 Feste organisieren und durchführen 
1.4 Hilfen bei der Mobilität Gottesdienste / Andachten 
Aufstehen Sterbebegleitung 
Zu Bett gehen  
Ankleiden  
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Anlage 5 zum Heimvertrag 
 
1) Vollmacht zur Aushändigung der eingebrachten Sachen des Bewohners (§ 22) 
 
Hiermit bevollmächtige ich, jederzeit widerruflich, die jeweilige Pflegedienstleitung des 
Hauses oder deren Vertretung nach Ablauf meines Heimverhältnisses mit dem Alexander-
Stift, meine eingebrachten Sachen und Einrichtungsgegenstände einer der folgenden Per-
son/en ohne Rücksicht auf deren erbrechtliche oder sonstige Legitimation auszuhändigen: 
 
A)......................................................................................................................................... 
(Name und Anschrift) 
 
B)......................................................................................................................................... 
(Name und Anschrift) 
 
C)......................................................................................................................................... 
(Name und Anschrift) 
 
____________________________ ______________________________________________ 
 
Ort, Datum Unterschrift Bewohner, gesetzliche/r Betreuer/in Be-

vollmächtigte/r    � Vollmacht liegt vor. 
 
 
2) Vollmacht zur Räumung und Verwertung eingebrachter Sachen des Bewohners 
 
Hiermit bevollmächtige ich  jederzeit widerruflich die jeweilige Pflegedienstleitung des Hau-
ses oder deren Vertretung nach Ablauf meines Heimverhältnisses mit dem Alexander-
Stift, - und nachdem das Alexander-Stift die für die Räumung meines Wohnraums ver-
antwortlichen Personen, soweit sie und ihre Aufenthaltsorte dem Alexander-Stift bekannt 
sind, erfolglos zur Räumung aufgefordert hat -, die Räumung und Einlagerung meiner ein-
gebrachten Sachen aus dem von mir bewohnten Raum vorzunehmen. 
Über diese Gegenstände erstellt das Alexander-Stift eine Liste. 
 
Weiterhin bevollmächtige ich die o.g. Personen zur Verwertung dieser Gegenstände, wenn 
diese bis zum Ablauf von 1 Monat nach Vertragsende und entsprechender Aufforderung 
nicht von den Berechtigten abgeholt wurden. Der bei der Verwertung erzielte Betrag ab-
züglich der in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen des Alexander-Stifts
wird in der Hauptverwaltung maximal 3 Monate hinterlegt, danach kann das Alexander-
Stift das Geld vereinnahmen. 
 
 
____________________________ ______________________________________________ 
 
Ort, Datum Unterschrift Bewohner, gesetzliche/r Betreuer/in Be-

vollmächtigte/r 
 
� Vollmacht liegt vor.  
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Anlage 6 zum Heimvertrag  
 
 
Erklärung zum Datenschutz und zur Schweigepflicht 
 
 
1. Ich bin damit einverstanden, dass meine Versicherten- und Leistungsdaten über die in 
der Einrichtung erbrachten Pflegeleistungen im Rahmen der in § 104 SGB XI genannten 
Zwecke verarbeitet und genutzt werden.  
 
2. Ich entbinde die Einrichtung und ihre Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht, soweit für 
meine Versorgung notwendige Angaben gegenüber meiner Pflegekasse, dem Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen (MDK), meinem behandelnden Arzt, ggf. Krankenhäuser 
und Therapeuten erforderlich sind. 
 
3. Außerdem entbinde ich meinen behandelnden Arzt gegenüber den Mitarbeitern der 
Einrichtung von seiner Schweigepflicht, soweit es sich um für meine Pflege erforderliche 
Informationen handelt. 
 
4. Ich willige ebenfalls ein, dass der Einrichtung die vom Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung erstellten Gutachten bekannt gegeben werden 
 
 
 
 
____________________________ ______________________________________________ 
 
Ort, Datum Unterschrift Bewohner, gesetzliche/r Betreuer/in Be-

vollmächtigte/r 
 
� Vollmacht liegt vor 
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Anlage 7 zum Heimvertrag 
 
Info über freiheitsentziehende Maßnahmen 
 

Das Heim muss unter Umständen Maßnahmen durchführen, um den Bewohner vor Stürzen oder 
desorientierte Bewohner vor dem Weglaufen zu schützen. Diese Maßnahmen werden von den Behörden und 
Amtsgerichten in bestimmten Fällen als genehmigungspflichtige „freiheitsentziehende Maßnahmen“ 
angesehen. Dazu gehören zum Beispiel: Das Hochziehen bzw. Hochklappen des Bettseitenteils, die Fixierung 
mit einem Bauchgurt, das Anbringen eines Stecktisches am Pflegestuhl. 
 
Sollte z.B. eine dieser Maßnahmen bei Ihrem Angehörigen oder Betreuten notwendig sein, werden wir Sie 
darum bitten, diese freiheitsentziehende(n) Maßnahme(n) beim zuständigen Amtsgericht genehmigen zu 
lassen. Dieses setzt voraus, dass Sie eine Vollmacht für den Bewohner haben oder dass Sie mit dessen 
Betreuung beauftragt sind. 
 

Auf unseren Pflegewohnbereichen in den Häusern in Weissach (Station B Demenzwohnbereich), Urbach 
(Station B Demenzwohnbereich), Eglosheim und Weinstadt-Schnait sind die Haupteingangstüren durch 
ein Codeschloss geschützt. In diesen Fällen verlangt das Amtsgericht für Bewohner, die das Haus eigenständig 
verlassen könnten, eine Genehmigung zur Durchführung dieser freiheitsentziehenden Maßnahme. Und zwar 
dann, wenn der orientierte Bewohner das Codeschloss nicht selbstständig bedienen kann. Die Genehmigung 
für die freiheitsentziehende Maßnahme beantragt der bevollmächtigte oder als Betreuer bestellte Angehörige 
oder Berufsbetreuer für den Bewohner beim zuständigen Amtsgericht. Sollte diese Vollmacht bzw. Betreuung 
nicht vorliegen, muss sie beim zuständigen Notariat beantragt werden, ggf. erfolgt dieses auch über das 
Pflegeheim. Die Heimleitung wird ggf. auf Sie zukommen. 
 

Die zuständigen Amtsgerichte: 

Haus Adresse 

Neufürstenhütte Amtsgericht, Stiftshof 11, 71522 Backnang � 07191/ 12- 0 Fax: - 212 

Weissach Amtsgericht, Stiftshof 11, 71522 Backnang � 07191/ 12 – 0 Fax: - 212 

Aspach, Kirchberg Amtsgericht, Stiftshof 11, 71522 Backnang � 07191/ 12 – 0 Fax: - 212 

Urbach Amtsgericht, Burgschloß, 73614 Schorndorf � 07181/ 601 - 0 Fax: 07181/ 601 - 400 

Rudersberg Amtsgericht, Burgschloß, 73614 Schorndorf � 07181/ 601 - 0 Fax: 07181/ 601 - 400 

Allmersbach Amtsgericht, Stiftshof 11, 71522 Backnang � 07191/ 12 – 0 Fax: - 212 

Berglen Amtsgericht, Bahnhofstr. 48, 71332 Waiblingen � 07151 / 9 550 Fax: 58 463 

Neckarwestheim Amtsgericht, Wilhelmstr. 2 – 6, 74072 Heilbronn � 07131 / 64 - 1 Fax: - 3 028 

Weinstadt / Korb Amtsgericht, Bahnhofstraße 48, 71332 Waiblingen  � 07151 /  FAX: 58463 

Zell u.A./ Schlierbach 
/ Rechberghausen 

Amtsgericht, Pfarrstr. 25, 73033 Göppingen � 07161 /  630 FAX: 632 429 

Eglosheim Amtsgericht, Schorndorfer Str. 39, 71638 Ludwigsburg � 07141 /  18-0  FAX:  

Die zuständigen Notariate: 
 

Haus Adresse 

Neufürstenhütte Notariat, Milchstr. 6, 71560 Sulzbach/Murr � 07193 / 93 190 – 0 Fax: - 18 

Weissach Notariat II, Lippoldsweilerstr. 15, 71549 Auenwald � 07191 / 500 536 FAX: 500 537 

Aspach, Kirchberg Notariat IV Backnang, Sulzbacher-Str. 29, 71522 Backnang � 07191 / 9 578 - 0 

Urbach Notariat, Schulstraße 33, 73655 Plüderhausen � 07181 / 99 992-0 FAX: - 29 

Rudersberg 
Notariat Welzheim II, Gottlob-Bauknecht-Platz 1,  
73642 Welzheim  � 07182 / 93 601 – 20 

Allmersbach Notariat II, Lippoldsweilerstr. 15, 71549 Auenwald � 07191 / 500 536 FAX: 500 537 

Berglen Notariat II, Wiesenstraße 10, 71364 Winnenden � 07195 – 1 034 - 0 FAX: - 29 

Neckarwestheim Notariat, Bahnhofstr. 50, 74348 Lauffen � 07133 / 20 296 - 0 Fax: - 30 

Weinstadt Notariat I, Bundschuhweg 3, 71384 Weinstadt � 07151/205748-10 FAX: -14 

Zell u.A./Schlierbach Notariat Boll, Erlengarten 1, 73087 Boll � 07164 / 9 444-0 

Rechberghausen Notariat IV, Pfarrstraße 25, 73033 Göppingen  � 07161 /  63-20560  FAX:  -2507 

Eglosheim Notariat, Schillerstr. 12, 71638 Ludwigsburg  � 07141 /  9434-0  FAX:  9435-55 

Korb Notariat, Fronackerstr. 33 – 35, 71332 Waiblingen   � 07151 /  9597-330  FAX:  -339 
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Pflegekosten
pro Tag

Unterkunft 
pro Tag

Investitions-
kosten pro Tag Tagessatz

 Pro Monat
(Tagessatz x 

30,42)

Anteil von der
Pflegekasse 
pro Monat

Eigenanteil 
pro 

Monat 

Preisliste für das Alexander-Stift in Neufürstenhütte

für die stationäre Dauerpflege + Kurzzeitpflege

Anlage 8 zum Heimvertrag

Preise gültig ab:  01.01.2009

Verpflegung 
pro Tag 

Pflegestufe 0G (Geringe Pfl.) Ein-Bett-Zimmer 36,86 €

36,86 €

Pflegestufe I    Ein-Bett-Zimmer 51,16 €

Pflegestufe I    Zwei-Bett-Zimmer 51,16 €

Pflegestufe II    Ein-Bett-Zimmer 66,06 €

Pflegestufe II    Zwei-Bett-Zimmer 66,06 €

Pflegestufe III    Ein-Bett-Zimmer 80,36 €

Pflegestufe III    Zwei-Bett-Zimmer 80,36 €

12,07 €

12,07 €

12,07 €

12,07 €

12,07 €

12,07 €

12,07 €

12,07 €

6,56 €

6,56 €

6,56 €

6,56 €

6,56 €

6,56 €

6,56 €

6,56 €

65,37 €

65,37 €

79,67 €

79,67 €

94,57 €

94,57 €

108,87 €

108,87 €

1.023,00 € 1.400,56 €

1.988,56 €

1.988,56 €

2.423,56 €

1.023,00 € 1.400,56 €2.423,56 €

1.279,00 € 1.597,82 €2.876,82 €

1.279,00 € 1.597,82 €2.876,82 €

1.470,00 € 1.841,83 €3.311,83 €

1.470,00 € 1.841,83 €3.311,83 €

1.988,56 €

1.988,56 €

Kurzzeitpflege: Die Pflegeversicherung bezahlt auf Antrag die Position „Pflegekosten“ in der Stufe I – III maximal 28 Tage und bis zum Höchstbetrag von 
1470 < pro Jahr.
Verhinderungspflege: Die Pflegeversicherung bezahlt auf Antrag in der Stufe I – III die Position „Pflegekosten“ maximal 28 Tage und bis zum 
Höchstbetrag von 1470 < pro Jahr. Sie kann gewährt werden, wenn die 28 Tage Kurzzeitpflege im Jahr nicht ausreichen, um einen vorübergehenden 
Ausfall der Pflegenden Person abzudecken.

Pflegestufe 0G (Geringe Pfl.) Zwei-Bett-Zimmer

ID 18

V  Jan 09

Reduzierter Tagessatz: Bei Abwesenheit über 3 ganze Tage werden bei den Pflegekosten, Unterkunft und Verpflegung 75 % pro Tag, bei 
Investitionskosten 100 % pro Tag berechnet (Rahmenvertrag für vollstationäre Pflege für das Land Baden-Württemberg, § 23).

St. I: 61,39 €

St. I: 61,39 €

St. II: 72,57 €

St. II: 72,57 €

St. III: 83,29 €

St. III: 83,29 €

Reduzierter Tagessatz im 1-Bett-Zimmer:

Reduzierter Tagessatz im 2-Bett-Zimmer:

St. 0G: 50,67 €

St. 0G: 50,67 €

9,88 €

9,88 €

9,88 €

9,88 €

9,88 €

9,88 €

9,88 €

9,88 €



Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften

Alexander-Stift
Heimweg 14

71577 Großerlach-Neufürstenhütte

für Karl Mustermann

Kontoinhaber

Name:  .........................................................................
Mustermann, Karl

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen wegen

bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Girokontos Nr.     

bei    

Bankleitzahl    durch Lastschrift einzuziehen

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts (siehe oben) keine Verpflichtung zur Einlösung.
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Ort, Datum Unterschrift(en) des/der Zahlungspflichtigen

An (Zahlungsempfänger)

Straße   :.....................................................................

PLZ + Ort: ......................................................................

...........................................................

.....................................................................................................................

........................................................

Heimkosten

Haus 
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Anlage 10 zum Heimvertrag (Hinweise) 
 
A) Wäsche 
 
Wäschebearbeitung ist heute in Anbetracht der unterschiedlichsten Textilien und 
Waschverfahren außerordentlich komplex. Das Alexander-Stift gibt die Wäsche in eine 
gewerbliche Wäscherei. In den Häusern mit Hausgemeinschaft-Konzept wird die 
Bewohnerwäsche im Haus selbst gewaschen. 
 
Wir möchten Ihnen daher für den Einkauf sowie zur Beachtung im Umgang mit Ihren 
persönlichen Textilien einige Empfehlungen und Hilfestellungen geben: 

1. Alle persönlichen Wäschestücke werden vom Alexander-Stift selbst, bzw. von der 
Wäscherei nach einem bestimmten System mit dem Namen gekennzeichnet, dies kostet 
einmalig 80,00 EUR. 

2. Damit möglichst keine Wäschestücke verloren gehen, bitten wir folgendes zu beachten: 
Wenn Sie Ihren Angehörigen Wäsche mitbringen, die noch nicht nach dem hauseigenen 
System gekennzeichnet wurde, legen Sie diese bitte nicht in das Zimmer, sondern geben 
Sie diese bei der diensthabenden Schwester (Pfleger) oder in der Hauswirtschaft ab. 
Vermerken Sie bitte den Namen des Bewohners auf der Verpackung. 

3. Die Textilien müssen ausreichend mit Pflege- oder Materialkennzeichnung ausgerüstet 
sein. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Oberbekleidung, Feinwäsche und 
Unterwäsche maschinenwaschbar und trocknerfest sind. 

4. Oberbekleidung, die einen Schurwolle-Anteil hat, muss generell einer chemischen 
Reinigung zugeführt werden. Wir bitten auf Oberbekleidung, die chemisch gereinigt 
werden muss, zu verzichten, ggf. die Kleidungsstücke selbst zu reinigen. In jedem Fall 
müssen die Kosten der Reinigung vom Bewohner selbst übernommen werden. 

5. Bei der Unter- bzw. Leibwäsche ist auf ausschließliche Kochfestigkeit zu achten. 
6. Bettwäsche, Handtücher und Waschlappen werden grundsätzlich vom Alexander-Stift

gestellt. Dies ist erforderlich im Hinblick auf die besonderen Anforderungen an diese 
Wäsche. 

7. Für die Nachtwäsche empfehlen wir Flanell, Jersey und Batist. 
8. Im Bereich der Miederwaren sind Haken, Ösen, Metall- und Kunststoffelemente sowie 

Gummiteile sehr problematisch, diese Wäschestücke werden durch die gewerbliche 
Wäscherei mit 30° gewaschen. 

9. Das Alexander-Stift bittet auch zu bedenken, dass die Textilien bedingt durch den 
häufigen Waschvorgang einem erhöhten Verschleiß unterliegen. Trotzdem bemühen wir 
uns um eine möglichst lange Haltbarkeit. 

 
B) Weitere Hinweise 
 

1. Der Heimbewohner muss bei der zuständigen Gemeinde innerhalb von 1 Woche nach 
Einzug angemeldet werden. Eine Kopie der Anmeldung senden Sie uns bitte zu (nicht bei 
Kurzzeitpflege). 

2. Ein Telefon muss direkt bei der Telekom beantragt werden. Jedes Zimmer hat einen 
Telefonanschluss. 

3. Ein Radio und Fernseher muss bei der GEZ angemeldet werden. 
4. Toilettenartikel für den Grundbedarf werden vom Heim gestellt. Toilettenartikel darüber 

hinaus oder Toilettenartikel einer bestimmten Marke müssen selbst besorgt werden. 
5. Die Getränke zum Essen und der saure Sprudel sind kostenlos. Alle anderen Getränke 

werden gesondert berechnet. 
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Informationen zur Gesundheitsreform (Stand: 2004) 
 

Ab dem 01. Januar 2004 ist die Gesundheitsreform in Kraft getreten. Wir möchten Sie auf folgende Än-
derungen hinweisen: 

 

Befreiungen von Zuzahlungen 
Übersteigen die jährlichen Zuzahlungen 2 % des Bruttoeinkommens (bei chronisch Kranken 1 %, Attest vom 
Hausarzt notwendig) kann eine Befreiung von Zuzahlungen vom Bewohner oder Angehörigen für den Rest 
des Jahres bei der zuständigen Krankenkasse beantragt werden. Wenn Sie einen Befreiungsausweis erhalten 
haben, informieren Sie bitte das Pflegeheim indem der Bewohner wohnt.  
Erhält der Bewohner über ein Sozialamt nur Taschengeld, müssen 2 % des Regelsatzes (bei chronisch Kranken 
1 %)  pro Jahr an Zuzahlungen selbst bezahlt werden, dies sind ca. 72 EUR, danach kann eine Befreiung von 
Zuzahlungen für den Rest des Jahres beantragt werden 

 

Fahrtkosten 
Die Fahrtkosten zur ambulanten Behandlung werden auch bei bestehender Befreiung von den Krankenkassen 
nicht mehr übernommen. Ausnahmen sind: Bewohner mit Pflegestufe II oder Pflegestufe III;  Bewohner mit 
Schwerbehindertenausweis mit dem Eintrag: AG oder H oder BL; Dialyse-, Chemo-, oder Strahlentherapiefahr-
ten; Ambulante OP; Stationärer Krankenhausaufenthalt. Diese Ausnahmen bedürfen einer vorherigen Geneh-
migung der Krankenkasse. 
Grundsätzlich kann das Alexander-Stift keine Fahrten zu Ärzten anbieten. Bei einer vom Arzt angeordneten 
ambulanten Behandlung werden unsere Mitarbeiter bei den Angehörigen anfragen, ob die Fahrt selbst über-
nommen werden kann. Wenn dies nicht möglich ist, muss auf Kosten (Ausnahmen s.o.) des Bewohners/der 
Bewohnerin eine Krankenfahrt (mit Taxi oder Krankenwagen) bestellt werden. 

 
Zuzahlungen für Inkontinenzartikel 

Benötigt der Bewohner/die Bewohnerin Inkontinenzartikel (sind nicht im Heimentgelt enthalten), werden die-
se vom Alexander-Stift nach Rezeptierung des behandelnden Arztes eingekauft. Das Alexander-Stift rechnet 
direkt mit der Krankenkasse ab, wobei der Bewohner/die Bewohnerin für dieses Hilfsmittel  10 % Zuzahlung 
zu leisten hat, zurzeit sind dies 4,70/4,35 EUR pro Monat, außer bei einer vorliegenden Befreiung. Dieser Be-
trag wird monatlich mit der Pflegekostenrechnung in Rechnung gestellt. Alternativ können die benötigten In-
kontinenzartikel selbst besorgt werden.  

 

Abrechnung Praxisgebühr und Zuzahlungen  
Die Praxisgebühr kann vom Alexander-Stift an den Hausarzt gegeben werden. Bitte kreuzen Sie unten an, 
wie Sie die Auszahlung handhaben wollen. Bitte bringen Sie für das Aufnahmequartal die 10-EURO-Gebühr in 
bar mit. Bei Notfällen (z.B. Wochenende) legt das Alexander-Stift die Gebühr aus und setzt diese dann mit 
auf die Pflegekostenrechnung. 
Die Apotheken, Krankengymnasten und sonstigen Leistungserbringer (Frisör, Fußpflege) werden die Zuzah-
lungen oder Kosten direkt  mit dem Rechnungsempfänger oder der Barbetragsverwaltung abrechnen.  

 
Hinweis: Die 10-EURO-Praxisgebühr und der Eigenanteil der Inkontinenzpauschale werden aus verwaltungs-
technischen Gründen nicht über die Barbetragsverwaltung abgerechnet sondern diese Beträge werden bei Be-
darf auf die Pflegekostenrechnung gesetzt. Wenn die 10-EURO-Praxisgebühr über die Pflegekostenrechnung 
abgerechnet wird, erhalten Sie die Quittung dafür im jeweiligen Pflegeheim. 
 
10-EURO-Praxisgebühr: (nicht bei einer Kurzzeitpflege)   
� Wird vom Angehörigen oder Bewohner dem Hausarzt gegeben  
� Soll ab dem nächsten Quartal vom Alexander-Stift dem Hausarzt gegeben und auf die Pflegekostenrech-
nung  gesetzt werden   
� Bewohner nimmt am DPM- oder Hausarztmodell teil und muss die Gebühr nicht bezahlen. 
(wenn nichts angekreuzt wird, werden wir die Gebühr mit auf die Rechnung nehmen) 

Ist der Bewohner von Zuzahlungen befreit, geben Sie bitte die Befreiung oder Kopie im Pflegeheim ab. 
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Anlage 12 zum Heimvertrag 
Information über die Heimbeiräte in den Einrichtungen des Alexander-Stifts 
Haus Name Heim- 

beirat 
Ersatz-
gremium 

Heimfür-
sprecher 

bis 

Großerlach-
Neufürstenhütte 

Wilfried Kannenberg, Bewohner; Karl Bretzler, Be-
wohner; Wolfgang Faigle, Bewohner; Flora Ohlhausen, 
Mieterin; Frieda Neumann, Schillerstrasse 6, 71577 
Großerlach,  Tel: 07903) 2001;  

 

 
 
x 

 
05.03.2011 
 

Gemeindepflegehaus 
Weissach im Tal 

Liselotte Mohl, Brüdenwiesen 9, 71554 Weissach; Be-
wohnerin - Gisela Murlowski, Ebniseestr. 10, 71544 
Weissach, Tel: 07191/54838 - Manfred Thorenz , , Bru-
ckäcker 21, 71554 Weissach, Tel: 07191/56361 - Ruth 
Bihlmaier, Brüdenwiesen 9, 71554 Weissach, Bewohne-
rin  - Erika Hien, Ostendstr. 25, 71522 Backnang, 

 x  29.04.2010 

Gemeindepflegehaus 
Großaspach 

Gerhard Wagner, Kernerstraße 5 
71546 Aspach Tel: (07191) 22542 

 
 

x 04.12.2010 

Gemeindepflegehaus 
Urbach 

Frau Gisela Lechner, Schießgasse 34, 73660 Urbach, 
Tel: (07181) 82139 

 
 

x 26.06.2010 

Gemeindepflegehaus 
Rudersberg 

Gerhard Fellmeth, Rathausstrasse 7 
73635 Ruderberg; Tel: (07183) 7587 

 
 

x 25.09.2010 

Gemeindepflegehaus 
Allmersbach 

Renate Lösch, Allmersbacher Str. 16 
71554 Weissach i.T.; Tel: (07191) 51992 

 
 

x 20.06.2009 

Gemeindepflegehaus 
Berglen 

Günther Schäffer, Linkestr. 29, 73663 Berglen; Veroni-
ka Rauth, Im Oberen Brühl 1; Tel: (07195) 72336; Wer-
ner Grüninger, Mendelsohnstr. 12; 73663 Berglen-
Oppelsbohm; Tel: (07195) 72117 

 x  07.03.2011 

Gemeindepflegehaus 
Neckarwestheim 

Hans Depner, Burggraben 13, 74532 Ilshofen, Tel: 
07143/408899; Ingrid Rauchmal, Kreppgartenstr. 15, 
71717 Beilstein, Tel: 07062/3452; Helen Franz, Bewoh-
nerin  

 x  12.07.2010 

Gfh Weinstadt-Schnait Maria Rothwein, Klosterplatz 7/1, 70736 Fellbach   x 16.04.2009 

Gemeindepflegehaus Zell 
Joachim Rau, Hirschplatz 4, 73035 Göppingen; Helmuth 
Weiler, Bewohner; Ruth Mezger, Mieterin 

 x  09.11.2009 

Gemeindepflegehaus 
Schlierbach 

Frau Frida Welter, Bewohnerin; Frau Elfriede Russ, 
Auchtertstr. 41, 73278 Schlierbach, Tel: 07021/42877; 
Frau Gertrud Raudis, Haarletweg 15, 73230 Kirch-
heim/Teck, Tel: 07021/43365 

 x   

Gemeindepflegehaus 
Kirchberg 

Günther Serietz, Max-Planck-Straße 8, 71726 Bennin-
gen, Tel: 0175-2907251; Maria Matsche, Bewohnerin 

   01.10.2010 

Gemeindepflegehaus 
Rechberghausen 

Frau Katharina Haisch, Bewohnerin; Frau Anna-
Katharina Bauer, Bewohnerin; Herr Martin Ludwig, Tel: 
07161/53186 

   07.05.2011 

Gemeindepflegehaus 
Korb 

Herr Hans Mandel, Schillerstr. 4, 71404 Korb, Tel: 
07151/33317; Herr Harald Wagner, Kantweg 7, 71404 
Korb, Tel: 07151/32876 

 x   

Aufgaben des Heimbeirates 
Der Heimbeirat ist Vermittler und Bindeglied zwischen Heimleitung und Heimbewohnern. Er ist bei allen Entscheidungen einzuschalten, 
bei denen ein Mitwirkungsrecht besteht. Heimträger und Heimleitung sind verpflichtet, den Heimbeirat vor ihrer Entscheidung zu 
hören. 
Aus dem Mitwirkungsrecht ergeben sich für den Heimbeirat folgende allgemeine Aufgaben (§29 HeimmitwV): 

1. Er kann Maßnahmen des Heimbetriebes, die den Bewohnern dienen, bei der Heimleitung oder beim Heimträger beantragen. 
Der Heimbeirat hat also das Recht, Anträge zu stellen, um eine Verbesserung oder Änderung für die Bewohner zu erreichen. 

2. Er muss Anregungen oder Beschwerden von Bewohnern entgegennehmen und mit der Heimleitung oder mit dem Heimträ-
ger hierüber verhandeln. Jeder Bewohner kann sich mit Anregungen oder Beschwerden an den Heimbeirat wenden. Dieser 
kann durch Verhandlungen mit der Heimleitung auf eine Lösung der Probleme hinwirken. 

3. Er kann die Eingewöhnung der neuen Bewohner in das Heim fördern. Dies geschieht z.B. durch Besuche, Gespräche, ge-
meinsame Veranstaltungen, Anregungen an die Heimleitung für Maßnahmen zur Erleichterung des Einlebens im Heim. 

4. Er ist bei Entscheidungen des Heimträgers und der Heimleitung in den Angelegenheiten zu beteiligen, die in § 30 HeimmitwV 
im Einzelnen aufgezählt sind. 

Damit der Heimbeirat diese Aufgabe wirksam wahrnehmen kann, muss er mit den Bewohnern ständig Verbindung halten und ihnen 
Gelegenheit zur Äußerung geben. Dies kann z.B. in einer regelmäßig abzuhaltenden Sprechstunde erfolgen. 
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